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Munitionsdienst bei der Truppe
(Mun D)

Die nachfolgende Reportage behandelt einen Dienst, der auch zur Logistik gehört und im
Oberkriegskommissariat (ORK) eingegliedert ist. Aus diesen Gründen stellen wir unse-
ren Lesern auch den Munitionsdienst näher vor. Detaillierte Weisungen, Reglemente und
Unterlagen zum Munitionsdienst können beim Kommandanten oder beim Feldweibel ein-
gesehen werden. Aus Geheimhaltungsgründen können wir nicht alles veröffentlichen.

(s) Die Zusammenstellung des umfang-
reichen und interessanten Artikels be-
sorgte Oberst Burri Roland. Er ist seit
dem 1. Juni 1984 Chef der Abteilung Mu-
nition beim OKK.

Oberst Burri ist Kommandant des Versor-
gungsregiments 1, von Beruf Maschinen-
Ingenieur HTL. Bis zu seinem Amtsan-
tritt beim OKK war er Chef der Sektion
Einsatz, Organisation und Ausrüstung
der Festungstruppen beim Bundesamt
für Genie und Festungen. Als Redaktor
bin ich Oberst Burri besonders dankbar
für die Realisation dieses Artikels - der
uns von seinem Vorgänger vor genau ei-
nem Jahr versprochen worden ist - und
jetzt kurz vor den Sommerferien während

der an sich strengen Einarbeitungsphase
erstellt werden musste.
Die Empfänger unseres Redaktionspro-
gramms haben es gemerkt: Das war der
Grund, weshalb die Hauptartikel August
und September ausgetauscht worden
sind.
Die einzelnen Artikel wurden verfasst
vom Kommandanten der Kurse des Mu-
nitionsdienstes in Thun, vom Betriebslei-
ter des Eidgenössischen Munitionsde-
pots Thun in Uttigen und von Mitarbei-
tern der Abteilung Munition des OKK.

1. Der Munitionsdienst bei der Truppe
Nebst den dem Fourier geläufigen Ver-
sorgungsgütern wie Veterinärmaterial,
Verpflegung, Betriebsstoffe, Material
und Post nimmt die Afw«/r/o« einen sehr
bedeutenden Platz ein. Drei wichtige
Merkmale kennzeichnen die Munition:

- die Munition ist Waffen- bzw. Kaliber-
gebunden; es können nicht beliebig
Ersatzartikel verwendet werden,

- die Munition ist voluminös und
schwer; Handhabungs- und Trans-
portprobleme sind an der Tagesord-
nung,

- die Munition verlangt besondere Si-
cherheitsmassnahmen bei der Lage-
rung, beim Transport und zum Teil bei
der Anwendung.

7. 7. Grw»<7/uge«

DR 80 (Dienstreglement): Ziffer 280 b.

VA 80 (Verordnung über Stellung und
Verhalten der Angehörigen der Armee):
Ziffer 502 a, 520.3.

Reglement 52.31 Versorgung.
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Merkblatt 63. 131/1: «Merkblatt für Mu-
nitionsverbraucher».

Ausbildungsgrundlage Munitionsdienst
für Feldweibel.
Munitionsbefehl des Eidgenössischen
Militärdepartementes, Form 28.51.

Vorschriften des Generalstabschefs zum
Schutz von Munition und Waffen gegen
Diebstahl bei der Truppe (23. August
1978).

Neue Vorschriften des Ausbildungschefs
für den Umgang mit Munition bei der
Truppe, Nachtrag Nr. 1 (23.12. 1981).

Waffenreglemente
Weisungen des Eidgenössischen Muni-
tionsdepots Thun in Uttigen für den
Rückschub der unverschossenen Muni-
tion und des rückgabepflichtigen Mate-
rials.

/. 2. £ï«/h'/inmg /'« de« M««/Y;'o«sd/e«s?

Alle Rekruten erhalten nach dem Einrük-
ken in die Rekrutenschule ein Merkblatt
für Munitionsverbraucher (63.131/1).
Dieses Merkblatt ist ein Auszug aus be-
stehenden Vorschriften und gibt dem
Munitionsverbraucher die wichtigsten
Hinweise für seine Tätigkeit und sein
Verhalten.
Der Waffenerfolg ist wesentlich abhängig
von der Munitionsversorgung. Im Kampf
muss Munition in ausreichenden Men-
gen zur rechten Zeit und am richtigen Ort
verfügbar sein. Die Funktionssicherheit
der Munition muss durch sachgemässe
Behandlung sichergestellt werden.
Besondere Organe des Munitionsdien-
stes stellen die Versorgung der Kämpfer
mit Munition sicher. Innerhalb derTrup-
pe heissen sie «Munitionsversorger». Die
Tätigkeit der als solche eingesetzte Offi-
ziere, Unteroffiziere und Soldaten er-
streckt sich auf den Munitionsdienst zwi-
sehen Versorgungsplatz und Munitions-
verbrauchen
Ohne Munitionsversorger gibt es keine
Munitionsverbraucher.
Die Ausbildung der Munitionsversorger
ist umfangreich. Sie kann nicht improvi-
siert werden.

Die Verantwortung der Kommandanten
der Truppenkörper und Einheiten er-
streckt sich in ihrem Befehlsbereich:

a) im allgemeinen:
- auf die Sicherstellung der Organisa-

tion und Durchführung des Muni-
tionsdienstes.

b) im besonderen:

- auf die Gewährleistung der Besetzung
aller Funktionen im Bereich der Mu-
nitionsversorgung mit den erforderli-
chen Offizieren, Unteroffizieren und
Soldaten.

- auf die Sicherstellung einer gründli-
chen Ausbildung der Munitionsver-
sorger einerseits und der Munitions-
Verbraucher anderseits.

- auf die Anordnung der Gebrauchsbe-
reitschaft aller oder von Teilen der
vorhandenen Munition, entsprechend
der jeweiligen Lage.

Die Munitionsversorger bei den Kampf-
truppen werden in besonderen Kursen
bei der Truppe ausgebildet und sind in
den Versorgungs- bzw. in Munitionszü-
gen eingeteilt. Sie sind verantwortlich für
die Munitionsversorgung vom Versor-
gungsplatz zum Verbraucher.
Die Ausbildung der Offiziere für den
Mun D bei den Kampftruppen erfolgt in
der Tech Schule des Mun D und später in
den Mun Kursen.
Die Verantwortung für die Verwaltung
der Munitionsbestände in den Mun An-
lagen obliegt den in den Versorgungsregi-
mentern (Vsg Rgt) eingeteilten Mun Kp.
Die Mun Kp rekrutieren sich aus Of, Uof
und Sdt der Artillerie und anderen Trup-
pengattungen beim Übertritt vom Aus-
zug in die Landwehr. Die dem Mun D zu-
geteilten Offiziere werden in einem Ein-
führungskurs mit ihren Aufgaben ver-
traut gemacht.
In einem Umschulungskurs des Mun D
werden die Uof und Sdt in folgenden Spe-
zialisten-Funktionen ausgebildet:
- Disponenten, Disponentengehilfen
- Stapelchefs
- Gabelstaplerfahrer
- Wegweiser und Telefonisten
- Sicherung
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Die Aufgaben der Munitionskompanien
bestehen im wesentlichen

- in der Übernahme und im Betrieb der
zugewiesenen Munitionsmagazine
mit den Munitionsvorräten;

- in der Bereitstellung der Munition für
den raschen Verlad;

- in der Errichtung von Munitionsde-
pots auf den Basisversorgungsplätzen;

- in der laufenden Ergänzung der Vorrä-
te auf den Basisversorgungsplätzen;

- in der Durchführung des äusserer-
dentlichen sowie auf Befehl des or-
dentlichen Munitionsnachschubes ab
ihren zugewiesenen Mun Anlagen;

- im Schutz ihrer Einrichtungen und
Güter. Sie richten sich zur Verteidi-
gung ein und treffen Massnahmen
zum Überleben.

7. 5. Rhs ist Mkh/Zzoa?

7. 5. 7. A/s «Mma/Z/o«» we/v/e« öeze/c/meZ:

a) Alle für den Truppengebrauch be-
stimmten, Pulver oder Sprengstoffe
enthaltenden Mittel, einschliesslich
deren Einzelteile.

c) Munitionszubehör wie Gurtenglieder,
Stecker, Kupferdraht, Zuführstäbe
und dergleichen.

d) Rückschubpflichtige Teile verschösse-
ner Munition.

e) Blindgänger
f) Manipuliermunition
g) Munitionsattrappen.

7. 5. 2. ZV/c/zZ «rt/erdc« Äegnj/f«Muh/Z/oh»
/a/Zen:

h) Leere Munitionsverpackungen aller
Art.

i) Munitionsdienstliche Ausbildungs-

7. 5. 5. Kennze/c/înwng r/er A/zm/Z/on

Die Munition ist in secfa Mun/r/ons-
/ia«/>z,g7wppe« aufgeteilt:
Kampfmunition 591, Übungsmunition
592, Hilfsmunition 593, Markiermuni-
tion 594;
(besondere Massnahmen für Lagerung,
Transport, Handhabung beachten).

Manipuliermunition 595 und Munitions-
zubehör 599 (inert);
(keine besonderen Massnahmen)
Diese Beschriftung findet man auf den
Etiketten, die an den Verpackungen, aus-
nahmsweise an der Munition, angebracht
sind.
Nebst diesen Etiketten sind auch Zusatz-
kennfarben, jedoch nur auf der Munition
angebracht.
Gelb wenn Sprengstoff enthalten ist,
Rosa für Brandsätze,
Rot für Leuchtsätze,
Weiss für Rauch- und Nebelsätze.

7. 3. 4. t/mgang m/Z Mw/zz'Zzo«

Auch bei diesem Versorgungsgut ist von
Bedeutung, dass die Munition so lange
wie möglich /'« der Transport-/Lagerver-
Packung belassen wird.
Sie ist gegen Feuchtigkeit, Sonnenbe-
Strahlung, offenes Feuer, Wirkung von A-
und C-Waffen durch Abdecken, durch
Unterbringen in geeignete Lokale (Kel-
1er) zu schützen.

Zur Munition soll nur ein beschränkter
Kreis von Verantwortlichen Zutritt ha-
ben.

b) Die für den Kampf oder die Kampf-
ausbildung bestimmten, pyrotechni-
sehe oder chemische Substanzen ent-
haltenden Mittel. >
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Sie muss den Vorschriften entsprechend
gc/age/7 werden, d. h.

- getrennt von anderem Material bzw.
Treibstoffen;

- getrennte Lagerung von bestimmten
Munitionssorten;

- bestimmte Munition darf nicht in Ge-
bäuden, deren Anbauten oder in un-
mittelbarer Nähe wie Schulhäusern,
Kindergärten, Spitälern, Pflegehei-
men, Hotels und Restaurants unterge-
bracht werden.

- Sie darf nur in gut abschliessbaren
Räumlichkeiten aufbewahrt werden.

Besondere Massnahmen sind auch bei
zu treffen (Eisenbahn und

Strasse), so z. B.

- vorschriftsgemässes Palettieren der
Munition;

- keine leicht brennbaren oder feuerge-
fahrlichen Materialien zusammen mit
der Munition transportieren;

- Transport nur in geschlossenen Fahr-
zeugen;

- absolutes Rauchverbot in und um Mu-
nitionsfahrzeuge.

Spezielle Regelungen bestehen für den
Umgang, die Lagerung und den Trans-
port von Lenkwaffen.

f. 4. MuM/r/o/wôe/e/;/

Der heute noch gültige Munitionsbefehl
des Eidgenössischen Militärdepartemen-
tes, datiert vom 23. 9. 1960, ist zur Zeit in
Überarbeitung und kann vermutlich 1985

neu herausgegeben werden.

Er behandelt:

- Geltungsbereich
- Begriffe
- Kennzeichnung der Munition
- Sicherheitsmassnahmen
- Hinweise über Verbote
- Kontrollen
- Verantwortung und Meldungen
- Widerhandlungen
Der Munitionsbefehl befindet sich im
Formularpaket und muss jedem Angehö-
rigen der Armee bekannt sein.

2. Die Munitionsversorgung in der
Einheit

Die Munitionsversorgung in der Einheit
wird durch den Feldweibel geleitet. Da-
für stehen ihm je nach Truppengattung
fest eingeteilte Munitionsgruppen oder
Munitionsgruppen ad hoc zur Verfügung,
bestehend aus einem Munitionsunterof-
fizier und mehreren im Muntionsdienst
besonders ausgebildeten Soldaten.
Beim Ablauf der Munitionsversorgung
sind folgende drei Phasen zu unterschei-
den:

- Übernahme der Munitionsgrundaus-
rüstung bei Kriegsmobilmachung

- Erstellung der befohlenen Munitions-
Versorgungsautonomie

- Erhaltung der befohlenen Munitions-
Versorgungsautonomie

2. 7. Üicrna/imc rfcr
nAtung A>/cg5wo6/7wac/iM«g

Die M«n/7/'on 6/s 20 mm ist in der Regel
im Korpssammelplatz-Zeughaus beim
Korpsmaterial eingelagert. Sie wird
durch das Korpsmaterialfassungsdeta-
chement (KMat Fsg Det) der Einheit zu-
sammen mit dem Korpsmaterial über-
nommen und auf den Organisationsplatz
der Einheit transportiert.
Die schwereMhw/7/'ow (über 20 mm) ist im
Munitionsmagazin in der Nähe des
Korpssammelplatz-Zeughauses eingela-
gert und ist gemäss besonderem Befehl
im Zeughaus-Dossier, teilweise erst nach
Eintreffen der Requisitions-Motorfahr-
zeuge, zu übernehmen. Einheiten im
Bat-/Abt Verband wird sie in der Regel
durch die Versorgungs- bzw. Munitions-
züge der Stabs- bzw. Dienstkompanie/
batterie (Sch Füs Kp Landwehr) auf den
Organisationsplatz zugeführt. Ausnah-
me: Geschützbatterien der Art Abt.
Auf dem Organisationsplatz ist die Muni-
tion in Magazine und Gurten abzufüllen
sowie zur Abgabe an die einrückenden
Wehrmänner, für das Aufmunitionieren
der Kampffahrzeuge (Panzer, Schützen-
panzer, Panzerhaubitzen) und den Verlad
/>e/Wtzi«7e//eM.
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Schematische Darstellung zu Ziffer 2. 1.

M

©

Die ffégaie von Man/hon an d/e ZVnie/7,
das Aufmunitionieren der Kampffahr-
zeuge und der Verlad erfolgen gemäss Be-
fehl des Einheitskommandanten. Für
den Transport der Munition in den Ein-
satzraum legt er allenfalls Prioritäten fest.
Beim Einrücken verschossene 7asc/îen-
wnn/r/on ist dem Wehrmann aus der Mu-
nitionsgrundausrüstung zu ersetzen.

2.2. £>Ve//a«g der èe/ôé/enen Man/-
//onivmorgangsaa/ononî/e

Aaci dew £7n?re//én /m £7nsa/zranm wird
die Grundausrüstung gemäss Befehl des
Einheitskommandanten den Zügen
(Stützpunkten, Sperren) und Geschütz-
Stellungen zugeteilt. Allenfalls werden
Einheits-Munitionsdepots errichtet (z. B.
Bttr Depots bei der Art).

Zu dem von der Einheit in den Einsatz-
räum transportierten Anteil der Muni-
tionsgrundausrüstung kommen dabei
noch hinzu:

- Anteil der vom Bat/von der Abt trans-
portierten Munition (Bat Mun Staffel
beim Füs Bat Auszug, Geschütz-
munition bei der gezogenen Artillerie
Abteilung);

- Anteil der im Einsatzraum eingelager-
ten Munition (Bat Mun Reserve bei
der Infanterie der Grenzbrigaden;
Minen bei den Kampfbrigaden).

5pd/es/e/t.s «ac/t ßezag des- Äffw/>/d/ipo.s/-
r/vs haben die Einheiten der Munitions-
grossverbraucher (Inf, MLT, Art, Flab) ih-
ren Anteil an der Man/7/on.sergdazaag.y-
aasn/i/uag (Mun Erg Ausr) und an den
kreditierten M/ncn auf dem Bat/Abt Ver-

Anteil Bat Mun Staffel
(Füs Bat Auszug)
Gesch Mun (gezogene Art Abt)
Anteil Bat Mun Res

(Inf der Grenzbrigaden)
Minen (Kampfbrigaden)

ausserord. Mun Nachschub

Anteil Mun Erg Ausrüstung

Anteil kredtierter Minen
evtl Anteil kreditierter Mun

CO

CÛ

Sc/ze/?2ß//.sc/2e zw Z/xfer 2. 2.

Gemäss
Befehl des
Einh Kdt

Züge (Stützpunkte
Sperren)

Geschütz Stellungen

Einh Mun Depots
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sorgungsplatz abzuholen bzw. wird ihnen
dieser vom Bat/von der Abt zugeführt.
Damit verfügen sämtliche Truppen über
ihre erste A/«m'f/'oAwvm'orgwflg.sawto«0-
m/e, die bei den Munitionskleinverbrau-
ehern der Munitionsgrundausrüstung
entspricht.
Zur üV/tö'/zw/tg r/er m/e/z A/z/zzzfzo/z.vvmw-
guzzfrvazz/ozzo/zzz'e erhält die Einheit in be-
sonderen Fällen weitere Munition aus
dem Bat/der Abt gewährten Äret/z/e«.
Sowohl bei der ersten als auch bei einer
besonders festgelegten erhöhten Auto-
nomie handelt es sich um eine èç/b/z/ezze

Munitionsversorgungsautonomie.
Der Bezug der Munitionsergänzungsaus-
rüstung und der kreditierten Minen, wie
auch von kreditierter Munition, erfolgt
als Afw/zz'r/'ozz.s'zzac/z-

sc/zzzö (ao Mun Ns) der besonders befoh-
len wird. Diese Munition ist palettiert.
Für den Umschlag grösserer Munitions-
mengen werden der Truppe Gabelstapler

Sc/zemaf/sc/ze £>arsfe//w«g zzz Ziffer 2. 2.

der Versorgungsbataillone zur Verfügung
gestellt.

2. 2. £>/)ö7fw«g der èe/o/z/ewez; Hraor-

Mit dem Ersatz der verschossenen Muni-
tion durch den orde»t//cAe« Mu/z/Z/o/zs-
«ac/zic/îué in Kampfpausen, jedoch min-
destens einmal täglich, ist die Munitions-
Versorgungsautonomie der Züge (Stütz-
punkte, Sperren, Kampffahrzeuge) und
Geschützstellungen wieder auf die be-
fohlene Höhe zu ergänzen.
Der ordentliche Munitionsnachschub er-
folgt o/zzze öescwden?« Äe/e/d aufgrund
von der Züge an die
Einheit, von der Einheit an den Bat/Abt
Vsgpl bzw. an die vorgeschobene Versor-
gungsstaffel (WST), bei der Artillerie für
die Geschützmunition aufgrund der Ver-
brauchsmeldungen der Feuerleitstelle,
und zwar in der Regel im Holprinzip, bei
den mechanisierten Truppen sowie bei

Mc/zr zzzec/zazz/.s7erte 7nz/z/?ezz

Meldeweg

| Bedarf^ Bedarfö
Nachschubweg

3;
Für Art Mun:

Bedarf Kp/|
Munitions-

- BM/Abl^l
Für Art Mun: |«jj Munitionsverbrauchsmeldung ^

Versorgungsequipe

3T 3

Afec/za/zz'szerZe 7nz/?/zezz

Meldeweg

Nachschubweg
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der Artillerie für die Geschützmunition
nach dem Bringprinzip.
Bedarfsmeldungen sind in Verpackungs-
einheiten (VE) zu erstellen. Wenn Be-
darfsmeldungen von unten fehlen, z. B.

wegen Übermittlungsschwierigkeiten,
wird der Munitionsbedarf aufgrund der
Kampftätigkeit geschätzt. Waffenausfalle
sind zu berücksichtigen.
Ohne ausdrücklichen Befehl darf keine
Munition über die befohlene Versor-
gungsautonomie hinaus bezogen wer-
den.
RVST rückwärtige Versorgungsstaffel

Schlussbemerkungen
Der Fourier arbeitet bei der Versorgung
der Einheit eng mit dem Feldweibel zu-
sammen. Er ist auch dessen Stellvertreter
als Chef des Versorgungsplatzes der Ein-
heit. Die Kenntnis des oben dargestellten
Ablaufs der Munitionsversorgung kann
ihm diese Aufgabe wesentlich erleich-
tern.

3. Munition, Sprengstoff und Zünd-
mittel für WK/EK

3. 7. M«n;'r/o«5(7ora//'one«

Die für die Ausbildung nötigen Mengen
sind in den jährlich neu erscheinenden
Munitionsdotationstabellen festgehal-
ten. Herausgeber dieser Tabellen ist der
Stab der Gruppe für Ausbildung, der
auch Bewilligungsinstanz für die allfällig
nötige Erhöhung der Dotation bei einzel-
nen Munitionssorten ist.
Die Dotationstabellen enthalten auch
präzise administrative und technische
Richtlinien für den Munitionsdienst im
WK/EK.

3. 2.

Der zuständige Trp Kdt oder sein Beauf-
tragter bestellt die Munition 8 Wochen
vor Dienstbeginn beim Eidgenössischen
Munitionsdepot Thun, 3118 Uttigen, wo-
bei die vorgeschriebenen Dienstwege ge-
mäss Reglement AOT Ziff 230 einzuhal-
ten sind. Zu beachten sind auch die ver-
schiedenen Bestellformulare, die für eine

reibungslose Abwicklung der Besteh
lungsbearbeitung unerlässlich sind.

3. 3. /«r d/e Mm«/-
r/oMöhgahe a« d/e 7nzp/?e

Das Eidgenössische Munitionsdepot
Thun ist gesamtschweizerisch im Frie-
densdienst verantwortlich für die Muni-
tionsversorgung der verschiedenen Ver-
braucher. Es verfügt über die Abgabestel-
len in Uttigen, in den Eidgenössischen
Zeughäusern Langnau, Seewen-Schwyz
und Altdorf. Zugewiesen sind ihm auch
die Depots auf allen Flab-Schiessplätzen,
Depots für PAL-Munition sowie ein De-
pot bei der Schießschule Walenstadt. Das
Munitionsdepot Thun besitzt auch das

Verfügungsrecht über einen Teil der
Kampf- und Hilfsmunition der Kriegsre-
serve, die von der GGST und GRD zum
Verbrauch freigegeben worden ist.
Nach Eingang der Bestellung werden die
Versanddispositions-Dokumente erstellt,
wobei den Lieferstellen auch die Labo-
rierdaten und Los-Nr bei verschiedenen
Munitionssorten, die zur Abgabe vorge-
sehen sind, vorgeschrieben werden.

3. 4. MMw/r/ofls/ze/enzngen a« d/<= 7>wppe

Die Munitionslieferungen erfolgen in der
Regel mit der Bahn.
Wenn möglich ist die ganze Kurs-Dota-
tion in den KVK zu bestellen, da die Lie-
ferstellen Sendungen für Truppenkurse
nicht vor Montag der ersten Kurs-Woche
(z. B. erste WK/EK-Woche) spedieren
dürfen (Eintreffen bei der Truppe späte-
stens am Donnerstag).
Sofern nicht die ganze Kurs-Dotation in
den KVK geliefert werden kann, ist die in
den ersten Kurstagen benötigte Munition
mit der KVK-Munition zu bestellen oder
am Montag/Dienstag der ersten Kurs-
Woche bei den Lieferstellen abzuholen.
Das Abholen ist mit dem Eidgenössi-
sehen Munitionsdepot Thun bzw. Eidge-
nössisches Zeughaus Seewen-Schwyz
(nur Sprengstoffe und Zündmittel) recht-
zeitig abzusprechen.

3. 3. MM«z7/'onv/ugerMMg de; der 7h//;pe

Die Munition, ausgenommen Bestand-
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teile verschossener Munition und Pack-
material, ist in diebstahlsicheren Räum-
lichkeiten (möglichst massive und gut ab-
schliessbare Lokale bzw. Gebäude) zu la-
gern. Diese sind täglich durch mehrere
Ronden zu überwachen. Die Schlüssel
dürfen sich nur auf dem für das Muni-
tionsdepot verantwortlichen Chef bzw.
dessen Stellvertreter befinden.
Munition, ausgenommen Bestandteile
verschossener Munition und Packmate-
rial, die nicht in diebstahlsicheren Räum-
lichkeiten gelagert werden kann, ist zu
bewachen.
Die Lagerung von Munition, ausgenom-
men Bestandteile verschossener Muni-
tion und Packmaterial, in Schützenhäu-
sern und Scheibenständen ist untersagt.
Bestandeskontrollen sind täglich bzw. vor
Antritt und sofort nach Ende eines Wo-
chenendurlaubes durchzuführen. Zeit-
punkt (Datum und Stunde) und Ergebnis
sind in den Magazin-Kontrollen (Form
28.11) festzuhalten und durch den für das

Munitionsdepot verantwortlichen Chef
bzw. dessen Stellvertreter zu visieren. Vor
der Weiterleitung an den zuständigen
Mun Of bescheinigt der Feldweibel die
Richtigkeit. Die Einh- und Bat/Abt Kdt
haben die Kontrollen zu visieren.

J. 6. Mw«/rio«srücA",sr/!wZ>

Der Rückschub hat an das Eidg. Muni-
tionsdepot Thun, Station Uttigen bzw. an
das Eidgenössische Zeughaus Amsteg,
Station Altdorf - entsprechend den vor-
gedruckten Bestimmungen auf der Rück-
schubliste und den vorgedruckten Rück-
schub-Frachtbriefen - zu erfolgen.
Unverschossene Spreng- und Zündmit-
tel, sowie Blindgänger-Vernichtungs-Sor-
timente sind an das Eidgenössische
Zeughaus Seewen-Schwyz, Station
Schwyz, zu retournieren.
Es existiert eine Detailanleitung des Mu-
nitionsdepots Thun «Weisungen für den
Rückschub der unverschossenen Muni-
tion und des rückgabepflichtigen Mate-
rials», die zu beachten ist.
Es würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen, wenn auf Details der Rück-
schubarbeiten eingegangen würde.

Wir haben jedoch eine Bitte an den Fou-
rier: Für den Munitionsrückschub dürfen
keine Frachtbriefe aus dem Formularpa-
ket (EDMZ) verwendet werden.
Fehlerquelle!

5. 7. t/èernu/zwe ««</ z/erRwcA-
SC/îw/WMfl/7/Ort

Aufgrund der Rückschublisten wird die
unverschossene Munition und das rück-
gabepflichtige Material einer Kontrolle
unterzogen.
Das Ergebnis der Kontrolle (Plus- und
Minusdifferenzen, sowie Verstösse gegen
die Sicherheitsbestimmungen) wird der
Truppe zur Abklärung gemeldet.

3. 5.

Bei Hausdurchsuchungen, Verhaftun-
gen, selbst in Kehrichteimern, kommt
Munition zum Vorschein, die aus Trup-
penbeständen stammt. Dies lässt aufeine
mangelhafte Kontrollführung bei der
Truppe schliessen. Eine bessere Kontroll-
führung erscheint besonders auf den
Schiessplätzen angezeigt.

5. 9. A/M/7/7;c>«5vewc/!/eMrferM«g

Munition, welche am Schluss der letzten
Übung übrig bleibt, darf nicht sinnlos
verschossen werden. Es trifft nicht zu,
dass bei Rückschub von nicht verschösse-
ner Munition die Dotationen bei der
nächsten Dienstleistung entsprechend
gekürzt werden.
Für nicht verschossene Munition kann
aus budgettechnischen Gründen grund-
sätzlich im folgenden Jahr kein Nachbe-
zug gewährt werden.

J. /0. ß/z'rtrfgäflger

Blindgänger müssen durch einen Brevet-
Inhaber der Truppe an Ort und Stelle ge-
sprengt werden. Wir verweisen auf das

Reglement 53.143 «Vernichtung von
Blindgängern».
Es kommt immer wieder vor, dass Blind-
gänger grobfahrlässig an die Rückschub-
stelle zurückgeschoben werden, was eine
militärgerichtliche Voruntersuchung aus-
lösen kann.
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Die Bestandteile dürfen nicht vermischt zurückgeschoben werden!

vHMnnr"Schlechter Eisenbahnverlad!

- nicht palettiert - ungebundene Paletten

- mangelhaft palettiert - zu hohe Stapel

Folgen:

- beim Bahnmanöver stürzen Stapel ein

- die Türen werden versperrt

Gefährliche Rückschubsendung!
Dieser Wirrwarr von pyrotechnischer Munition führte im Eidgenössi-
sehen Munitionsdepot Thun zu einer Explosionl

Wie es auch nicht sein darf!
Wirres Durcheinander von teilweise intakter und abgeschossener
Munition, verpackt in Jutesack!

-ju
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